
  

Anlage 3 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange (Offenlage)  
 
 
1. Landwirtschaftskammer NRW - Kreisstelle RSK, Köln mit Schreiben vom 02.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird entsprochen. 

 
 Abwägung und Begründung: 
 

Die Stellungnahme vom 18.03.2009 wird in der Abwägungstabelle zur frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange behandelt.  
 
Inzwischen fanden Abstimmungsgespräche im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens 
statt, indem sich der Einwender der vorgebrachten Planung zum Sportplatzstandort 2 an-
schließt. Die Landwirtschaftskammer hat ihr Einvernehmen mit der Planung gemäß dem 
aufgestellten Grünordnungsrahmenplans hergestellt. Die Inhalte des Grünordnungsrahmen-
plans sind in dem Bebauungsplan übernommen.  

 
 
2. Polizeipräsidium Bonn - Vorbeugung-, Bonn mit Schreiben vom 08.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 

 
Abwägung und Begründung: 
Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des Spielplatzes ist nicht Ge-
genstand der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes. Dieser Aspekt wird im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung abgehandelt.  

 
 
3. Stadt Rheinbach -Planung/Umwelt-  mit Schreiben vom 08.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Abwägung und Begründung: 
Diese Anregung bezieht sich auf die 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20d -Teil 2 und 
wird in dem Bebauungsplanverfahren abgehandelt.  
 
 

4. Zweckverband Naturpark Rheinland, Bergheim mit Schreiben vom 09.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen wird dahingehend ge-
folgt, dass eine Eingrünung gegenüber dem Landschaftsraum im Norden, Westen und Sü-
den erfolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Stellungnahme vom 26.03.2009 wird in der Abwägungstabelle zur frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange behandelt.  



5. Regionalgas Euskirchen mit Schreiben vom 17.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Stellungnahme vom 31.03.2009 wird in der Abwägungstabelle zur frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange behandelt.  

 
 

6. RSAG mbH, Siegburg mit Schreiben vom 22.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 

 
Abwägung und Begründung: 
Diese Hinweise beziehen sich ausschließlich auf die 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
20d -Teil 2 und werden in dem Bebauungsplanverfahren abgehandelt.  
 

 
7. Landesbetrieb Straßenbau NRW -Regionalniederlassung Ville-Eifel, Euskirchen mit 

Schreiben vom 22.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen/Hinweisen wird gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde 
eine Verkehrsuntersuchung durch das Büro BBW – Brilon Bondzio und Weiser Ingenieurge-
sellschaft für Verkehrswesen mbH erstellt. In dieser Verkehrsuntersuchung ist auch die Ent-
wurfsplanung des Kreisverkehrs zur Anbindung an die Gudenauer Allee inbegriffen. Auf 
Grundlage dieser Verkehrsuntersuchung erfolgte und erfolgt im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens eine Abstimmung mit Straßen NRW. Die Thematik des Lärmschutzes wur-
de ebenso gutachterlich geprüft. 
Weitere Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung und Ausfüh-
rung berücksichtigt. 

 
 

8. LVR -Amt für Bodendenkmalpflege-, Bonn mit Schreiben vom 24.06.2009 (Eingangs-
stempel) 

 
Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
In Bezug auf die Stellungnahme des LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland wurde 
am 20.07.2009 ein Abstimmungstermin zwischen dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 
und der Stadt Meckenheim wahrgenommen. Im Nachgang des Termins wurde vereinbart, 
dass eine archäologische Sachverhaltsermittlung durch eine Fachfirma durchgeführt wird, 
um konkretere Aussagen über mögliche Kultur- und Sachgüter treffen zu können. Den Anre-
gungen wird somit gefolgt. 
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9. Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf mit Schreiben vom 10.07.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 
Abwägung und Begründung: 
Bei der Planung werden keine baulichen Anlagen geplant, die eine Höhe von 20 m erreichen 
oder überschreiten. 

 
 

10. Rhein-Sieg-Kreis -Regional-/Bauleitplanung-, Siegburg mit Schreiben vom 24.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird gefolgt.  
Der Wasser- und Bodenverband ist im Bauleitplanverfahren beteiligt worden.  
 
Bezugnehmend auf die Anführungen zum Sportstandort 1 ist anzuführen, dass der Sport-
standort 1 nicht mehr Gegenstand des Bauleitplanverfahrens ist. Die Verlagerung des Sport-
platzes soll auf die Fläche des Standortes 2 erfolgen.  
 
Der Graben/Gewässer am Standort 2 befindet sich nördlich des Plangebietes und folglich 
auch außerhalb des Geltungsbereiches.  
Im Rahmen des parallel geführten Bebauungsplanverfahrens werden Aussagen zu diesem 
Aspekt getroffen. Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren, da die Anregung sich 
nicht auf die 45. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht. 
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Immissionsschutz 
Die Anregungen in Bezug auf den Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. Den 
Anregungen wird gefolgt, der Textvorschlag des Rhein-Sieg-Kreises wird in die Begründung 
aufgenommen. 
 
Gewerbliche Abfallwirtschaft 
Die Hinweise zur gewerblichen Abfallwirtschaft werden zur Kenntnis genommen und sind im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. der Bautätigkeit zu berücksichtigen.  
 

 
 

11. RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH -Hoch-/Höchstspannungsnetz-, Dort-
mund mit Schreiben vom 15.06.2009 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Hinweise des Einwenders werden zur Kenntnis genommen. Da die Stellungnahme sich 
ausnahmslos auf den Sportstandort 1, nördlich des Umspannwerkes bezieht, können die 
Hinweise im weiteren Verfahren nicht weiter berücksichtigt werden, da der Sportstandort 1 
nicht mehr Gegenstand des Bauleitplanverfahrens ist.  
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12. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 09.07.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird gefolgt.  

 
Abwägung und Begründung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes wurde eine Bodenuntersuchung vorgenommen. Hier wurden auch Aussagen zum 
Grundwasser vorgenommen. Das Gutachten kommt hinsichtlich des Grundwassers zu dem 
Ergebnis, dass kein einheitlicher Grundwasserstand besteht. Schichtenwasserhorizonte im 
Untersuchungsbereich konnten während der Geländearbeiten in Tiefen zwischen -1,1 und -
2,5 m u. GOK eingependelt werden. Die räumliche Verteilung der Befunde ist uneinheitlich. 
Der großräumig bestehende höchste Grundwasserstand liegt nach derzeit vorliegenden In-
formationen in Tiefen > -10m u. GOK. 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen wird gefolgt. Im Rahmen 
der Entwässerungsplanung wurde der Kontakt mit dem Erftverband ersucht.  

 
Im Rahmen des parallel geführten Bebauungsplanverfahrens werden Aussagen zu diesem 
Aspekt getroffen. Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren, da die Anregung sich 
nicht auf die 45 Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht. 

 
 
 
13. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen vor, An-

regungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Landesbetrieb Wald und Holz - Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Eitorf 
- RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH -Gas-, Dortmund 
- Bezirksregierung Köln -Bauleitplanung/Stellungnahmen zu Bauanträgen- 
- Bezirksregierung Düsseldorf -Luftverkehr- 
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